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Übersicht über die Gebühren für die einzelnen Ausbildungsbestandteile 
 
 
 
Art der Leistung und Gebühr  Kosten (Euro)  Gesamtkosten (Euro) 
     
     
Informations- und Auswahlgespräche   keine  keine 
     
Annahme als AusbildungskandidatIn 
(Verwaltungsgebühr) 

 40,-  40,- 

     
Zwischenprüfungsgebühr  75,-  75,- 
     
Theoretischer Unterricht (600 
Unterrichtseinheiten) 

 14,-/UE  8.400,- 

     
Selbsterfahrung (120 Stunden)  14,-/UE  1.680,- 
     
Mündliche Abschlussprüfung  200,-  200,- 
     
Einzelsupervision (50 Std.)  75,- bis 80,-  4.000,- 
     
Gruppensupervision (100 Std.)  20,- bis 40,-*  2.000,- bis 4.000,-*  
     
     
  Gesamtkosten 

(max.) 
 18.395,- Euro 

 
*abhängig von der Anzahl der TeilnehmerInnen der Supervisionsgruppe (mind. 2 und max. 4 
TeilnehmerInnen) 
 
 
 
 
Anmerkung: Die Anmeldegebühr ist nach Vertragsabschluss zu entrichten. Die 
Zwischenprüfungsgebühr wird bei der Anmeldung zur Zwischenprüfung fällig. Die Gebühren 
für die Theorie- und Selbsterfahrungsstunden sind über einen monatlichen Beitrag in Höhe 
von 280,- € abgegolten und werden per monatlichem Lastschriftverfahren über die Dauer 
von drei Jahren (36 Abbuchungen) eingezogen.  
 
Die Gesamtkosten für die Theoriekurse und Selbsterfahrung erhöhen sich nicht, auch wenn 
mehr als die mindestens in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung geforderten Stunden 
vom Ausbildungsinstitut angeboten werden.  
 
Die Supervisionsstunden werden nach der Supervision von den SupervisorInnen in 
Rechnung gestellt. Es kann alternativ ein Abrechnungsmodell gewählt werden, bei dem die 
Supervisionskosten mit den vom Ausbildungsinstitut gezahlten Therapierückvergütungen 
verrechnet werden.  
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Übersicht über die Einnahmen eines Ausbildungskandidaten während der Ausbildung 
 
Leistung  Einnahme je TE 

(Euro) 
Gesamteinnahmen 
(Euro) 

    
Rückvergütung (600 TE)  26,50*  15.900,-  
    
Bonus (pro TE)  2,- bis 4,-  2.400,-  
    
    
  Gesamt 18.300,- 
 
Anmerkung. *Dieser Betrag entspricht 38,3% der Vergütung (79,50 Euro), die das 
Ausbildungsinstitut von den Krankenkassen pro Therapieeinheit (TE) erhält. Zusammen mit 
der Bonuszahlung, die allerdings in ihrer Höhe nicht jedes Jahr garantiert ist, werden aktuell 
43,3% der von den Krankenkassen gezahlten Vergütung an die Ausbildungskandidaten 
ausgeschüttet.  
 
 
 
 
 
 
Übersicht über weitere Unterstützungen während der Ausbildung 
 
 
Art der Unterstützung    
    
5 bis 10 kostenlose Supervisions- oder Selbsterfahrungsstunden 
(Gesamtwert ca. 800,- Euro) 

   

    
Literaturpaket (Gesamtwert ca. 70,- Euro)    
    
kostenloses Kopieren von Unterlagen     
    
Verpflegung (Getränke, Kekse) während der Kurse und Therapien    
    
kostenloser Zugang zur Online-Bibliothek    
 


